M I E T V E R T R A G
abgeschlossen am heutigen Tage zwischen

G & R Immobilien GmbH, Gewerbestraße 2, 7343 Neutal

vertreten durch

Müller & Trampitsch OHG (Hausverwaltung)

Nachfolger Mag.(FH) Philipp Grammanitsch e.U.

Bahngasse 5, 2700 Wiener Neustadt
im Folgenden „Vermieterin“ genannt und der


[Name und Anschrift des Mieters]

im Folgenden „Mieterin“ genannt, wie folgt:

1. MIETGEGENSTAND

a) Der Mietgegenstand liegt in 2700 Wr. Neustadt, Peischingergasse 1.

b) Gegenstand dieses Mietvertrages ist die auf dieser Liegenschaft mit der Adresse …………… errichtete Halle mit einer verbauten Fläche von ……………. m².
c) Etwaige nach Übergabe des Mietgegenstandes hervorkommende Mängel, die dessen Brauchbarkeit oder ein Ausstattungsmerkmal beeinträchtigen, sind der Vermieterin unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Behebt die Vermieterin diese Mängel binnen angemessener Frist, ist die Mieterin nicht berechtigt, weitere Ansprüche zu stellen oder daraus Rechtsfolgen abzuleiten.
2. MIETERKLÄRUNG
Die Vermieterin vermietet und die Mieterin mietet das unter Pkt. 1. beschriebene Mietobjekt zum Betrieb einer Lagerhalle.
Die Kosten für eventuell erforderliche Adaptierungsarbeiten werden von der Mieterin übernommen.
Jede Änderung des Verwendungszweckes bedarf der vorher einzuholenden ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der Vermieterin.
3. MIETDAUER
a) Das Mietverhältnis beginnt am …………………. und endet am ……………….. ohne das es einer Kündigung bedarf.

4. MIETZINS UND BETRIEBSKOSTEN
a) Der monatliche Mietzins setzt sich derzeit wie folgt zusammen: 
Hauptmietzins
€
……….
Betriebskostenakonto
€
……….
Heizkostenakonto
€
……….
 
€
……….
+ 20 % MWST
€
……….
 
€
……….

Die laufenden Akontozahlungen für Betriebskosten und Heizkosten werden entsprechend dem tatsächlichen Aufwand angepasst.

b) Der monatliche Gesamtmietzins ist am 1. Werktag eines jeden Monats im Vorhinein, unter Einräumung eines dreitätigen Respiros, bar und abzugsfrei auf das Konto der Vermieterin Nr. 02000012787 bei der Wiener Neustädter Sparkasse, BLZ 20267, zur Zahlung fällig.

c) Die Mieterin erklärt sich mit der jährlichen Abrechnung der auf das Mietobjekt entfallenden Betriebskosten, jeweiligen Steuern und öffentlichen Abgaben sowie der Heizkosten einverstanden.
d) Sämtliche sonstige Verbrauchskosten wie Strom etc. werden direkt von der Mieterin mit den entsprechenden Unternehmen verrechnet.

5. WERTSICHERUNG
Der Hauptmietzins ist wertgesichert. Zur Berechnung der Wertsicherung dient der von Statistik Austria verlautbarte Verbraucherpreisindex 2005 oder der an dessen Stelle tretende Index. Ausgangsbasis für die Wertsicherungsberechnung ist die für den Monat des Vertragsabschlusses verlautbarte Indexzahl.
Der Hauptmietzins verändert sich in dem Ausmaß, in dem sich der genannte Index gegenüber der Ausgangsbasis verändert. Eine Veränderung der Indexzahl bis 5 % bleibt unberücksichtigt. Wird diese Grenze jedoch überschritten oder unterschritten, so wird die gesamte Änderung voll wirksam. Die erste außerhalb des Spielraumes von 5 % liegende Indexzahl bildet die Grundlage der Neuberechnung des Hauptmietzinses und des neuen Spielraumes.

Erhöhungen aus der Wertsicherung hat die Vermieterin durch eine Abrechnung nachzuweisen, die spätestens sechs Monate nach Vorschreibung des erhöhten Zinses vorzulegen ist. Die sich aus der Wertsicherung ergebenden Ansprüche verjähren in drei Jahren. Erfolgt die Geltendmachung der Erhöhung des Hauptmietzinses aufgrund der Wertsicherung durch die Vermieterin über einen längeren Zeitraum nicht, so liegt darin kein schlüssiger Verzicht auf die Wertsicherung des Hauptmietzinses.

Die durch die Wertsicherung eintretende Veränderung des Hauptmietzinses wird der Mieterin von der Vermieterin schriftlich bekannt gegeben. Die Mieterin ist zur Bezahlung eines aufgrund der Wertsicherung erhöhten Hauptmietzinses ab dem folgenden Zinstermin verpflichtet, wenn die Mitteilung der Vermieterin spätestens 14 Tage vor dem Zinstermin eingelangt ist. 
6. BETRIEBSKOSTEN, LAUFENDE ÖFFENTLICHE ABGABEN, SONSTIGE AUFWENDUNGEN

Die Mieterin verpflichtet sich, die mit dem Betrieb, der Pflege, der Wartung und Verwaltung des Objektes verbundenen Betriebskosten, Abgaben und sonstigen Aufwendungen im Ausmaß ihres Anteils zu tragen.

Diese Kosten betreffen insbesondere

· Gemeindeabgaben;
· angemessene Versicherung gegen Feuer-, Wasser- und Sturmschaden, Glasbruch und Gebäudehaftpflichtversicherung;

· Verwaltung des Gebäudes;

· die die Liegenschaft betreffenden Steuern und öffentlichen Abgaben

· Heizkosten.

7. BETRIEBSKOSTEN- UND HEIZKOSTENPAUSCHALE

Die Mieterin ist ausdrücklich damit einverstanden, dass zur Deckung der Betriebskosten, laufenden öffentlichen Abgaben und sonstigen Aufwendungen, die im Laufe eines Kalenderjahres anfallen, zu jedem Monatsersten ein gleichbleibender Teilbetrag vorgeschrieben wird (Jahrespauschalverrechnung).

Die Vermieterin verpflichtet sich, die Betriebskosten und Heizkosten jeweils bis 30.06. des Folgejahres anhand von Belegen entsprechend abzurechnen. Der Nachweis der Höhe der Betriebskosten, öffentlichen Abgaben und sonstigen Aufwendungen erfolgt in diesem Fall durch fristgerechte Auflage der Rechnungsbelege in der Kanzlei des Hausverwalters. Eine sich daraus ergebende Betriebskostennachzahlung bzw. ein –guthaben ist binnen 14 Tagen auszugleichen.

Die Vermieterin ist berechtigt, die Betriebskosten- und Heizkostenpauschale entsprechend zu erhöhen oder herabzusetzen, je nachdem, ob die abgerechneten Kosten höher oder niedriger waren als die eingehobenen.

8. AUFRECHNUNG
Es wird vereinbart, dass die Mieterin gegenüber der Vermieterin vermeintliche oder tatsächliche bestehende Gegenforderungen, gleich aus welchem Titel, nicht mit dem Mietzins, den Betriebskosten oder sonstigen der Vermieterin zustehenden Ansprüchen aufrechnen darf.

9. VERZUGSFOLGEN
Die Mieterin verpflichtet sich, für den Fall der Nichtbezahlung eines Teiles oder des ganzen Mietzinses, der Betriebskosten, Steuern und öffentlichen Abgaben oder sonstiger mit dem Mietverhältnis im Zusammenhang stehender Vorschreibungen, ab Fälligkeit 12 % Verzugszinsen p.a. zu bezahlen und alle gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten, gleichgültig ob sie vom Gericht zugesprochen werden oder nicht, insbesondere alle Mahngebühren die mit der Nichtbezahlung dieser Verbindlichkeit im Zusammenhang stehen, der Vermieterin zu ersetzen.

10. AUSSERORDENTLICHE KÜNDIGUNG
Die Vermieterin ist berechtigt, die sofortige Auflösung des oben genannten Mietvertrages mittels eingeschriebenen Briefes vorzunehmen, wenn nur einer der folgenden Gründe eintritt:
a) falls die Mieterin mit einem Betrag im Rückstand ist, der mehr als zwei Monatsmieten samt Anhang entspricht;

b) wenn über das Vermögen der Mieterin das Konkurs- oder Ausgleichsverfahren eingeleitet oder die Einleitung des Konkursverfahrens mangels kostendeckenden Vermögens abgelehnt wird;

c) bei Weitergabe entgeltlicher oder unentgeltlicher Art, teilweise oder gänzlich der Miet- und Benützungsrechte an oben erwähntem Objekt.

11. STÖRUNG IN DER BENÜTZUNG

Die Mieterin erklärt, aus zeitweiligen Störungen oder Absperrungen der Wasserzufuhr, der Gas-, Licht-, Kraft- und Kanalisierungsleitungen und dergleichen keinerlei Rechtsfolgen abzuleiten.
12. EINHALTUNG ÖFFENTLICH-RECHTLICHER VORSCHRIFTEN

Die Mieterin ist bei Benützung des Mietobjektes verpflichtet, alle öffentlich-rechtlichen Vorschriften, insbesondere alle bau- und gewerberechtlichen Vorschriften, einzuhalten. Soweit die Vermieterin den Behörden für die Einhaltung derartiger Vorschriften verantwortlich ist, wird die Mieterin über jeweilige Aufforderung der Vermieterin unverzüglich alle Maßnahmen treffen, die zur Einhaltung derartiger Vorschriften notwendig sind und die Vermieterin schadlos halten.

13. INSTANDHALTUNG UND INSTANDSETZUNG
a) Die Mieterin hat den Mietgegenstand in ordnungsgemäßem Zustand übernommen. Sie verpflichtet sich, diesen Zustand zu erhalten, den Mietgegenstand pfleglich zu behandeln und diesen nach Beendigung des Mietgegenstandes in gleich gutem Zustand unter Berücksichtigung normaler Abnützung zurückzustellen.
b) Die Mieterin verpflichtet sich, den Mietgegenstand und die für diesen bestimmten Zu- und Ableitungen, Einrichtungen und Geräte, insbesondere die Wasser-, Abwasser- und Elektroleitungen, zu warten, instandzuhalten und zu erneuern. Diese insbesondere auch dann, wenn es sich um ernste Schäden des Hauses handelt.

Kommt die Mieterin dieser Verpflichtung nicht nach, so ist die Vermieterin berechtigt, sämtliche Wartungs-, Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten auf Kosten der Mieterin durchführen zu lassen. Die Mieterin ist verpflichtet, die Vermieterin hinsichtlich dieser Kosten vollkommen schad- und klaglos zu halten.

c) Die Reinigung, Schneefreimachung, Eisfreihaltung, sowohl für den Mietgegenstand, aber auch für die davor liegenden öffentlichen Flächen, wie zB Gehsteig etc. (im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtung) ist von der Mieterin auf eigene Kosten zu übernehmen und die Vermieterin diesbezüglich schad- und klaglos zu halten.

14. ÄNDERUNGEN IM MIETGEGENSTAND

a) Änderungen durch die Vermieterin:

Die Mieterin ist verpflichtet, die vorübergehende Benützung und Veränderung des Mietgegenstandes ohne Ersatzanspruch zu dulden, wenn dies zur Beseitigung ernster Schäden des Hauses oder zur Durchführung von Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten am Haus notwendig oder zweckmäßig ist.

b) Änderungen durch die Mieterin:

Die Mieterin verpflichtet sich, beabsichtigte Veränderungen am Mietgegenstand der Vermieterin rechtzeitig anzuzeigen. Die Anzeige hat Art und Umfang der Veränderung sowie eine Liste der Gewerbebetriebe zu enthalten, die die Veränderung vornehmen sollen. Die Arbeiten dürfen nur von behördlich befugten Gewerbsleuten geplant und durchgeführt werden.

Die Veränderungen dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Vermieterin durchgeführt werden.

Die Mieterin haftet der Vermieterin unabhängig von eigenem Verschulden für alle Schäden, die am Mietgegenstand oder sonst am Haus aus solchen Arbeiten entstehen, und hält die Vermieterin für Schäden, die anderen Mietern im Haus oder Dritten entstehen, vollkommen schad- und klaglos.

Bei Beendigung des Mietverhältnisses kann die Vermieterin die Herstellung des ursprünglichen Zustandes auf Kosten der Mieterin verlangen. Tut sie dies nicht, gehen sämtliche Investitionen ohne Anspruch auf Kostenersatz in das Eigentum der Vermieterin über. Dementsprechend verzichtet die Mieterin auf die Geltendmachung von Ersatzansprüchen gem. §§ 1036, 1037 und 1098 ABGB.

15. UNTERVERMIETUNG, WEITERGABE

Jede Untervermietung, Verpachtung oder sonstige Weitergabe des Mietgegenstandes an natürliche oder juristische Personen, sei es ganz oder teilweise, entgeltlich oder unentgeltlich, durch Übertragung des Unternehmens (Unternehmensveräußerung oder -verpachtung etc.) oder durch Gründung einer Gesellschaft bzw. Eintritt in eine solche unter Einbringung der Mietrechte, auch bloß der Ausübung nach, bedarf der ausdrücklichen vorherigen schriftlichen Zustimmung der Vermieterin. Ein Zuwiderhandeln wird ausdrücklich als Grund für die Auflösung des Mietvertrages vereinbart.
16. KOSTEN UND GEBÜHREN
a) Die Kosten für die Errichtung und Vergebührung dieses Vertrages trägt die Mieterin. Diese verpflichtet sich auch, die Vermieterin hinsichtlich einer Gebührenmithaftung völlig schad- und klaglos zu halten.
b) Die Kosten der Vergebührung betragen 1 % des Mietzinses für den Gesamtzeitraum, das sind € ………………….. (………………………… Euro). Die Mieterin überweist diesen Betrag binnen fünf Tagen nach Vertragsabschluss auf das Konto der Vermieterin.

17. KAUTION
Die Mieterin hinterlegt eine Kaution in Höhe von € …………….. (…………………. Euro) als Sicherheitsleistung. Dieser Betrag wird binnen fünf Tagen nach Vertragsunterfertigung auf das Konto der Vermieterin überwiesen und von dieser zu den üblichen Sparbedingungen angelegt. Die Vermieterin ist berechtigt, den Betrag dann zu verwenden, wenn ihr durch das Verhalten der Mieterin hinsichtlich ihres Vermögens ein Nachteil verursacht wird.
Bei Beendigung des Mietverhältnisses wird die Kaution, nach Reparatur etwaiger Schäden etc. und sohin ordnungsgemäßer Rückgabe des Mietobjektes sowie nachweislicher Bezahlung aller Verbrauchskosten etc. abgerechnet und der Mieterin innerhalb von längstens drei Wochen zurückerstattet.
18. SCHLUSSKLAUSEL
a) Änderungen, Ergänzungen und Aufkündigung dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

b) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, weil sie gegen zwingendes Recht verstößt (bzw. verstoßen), so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Die Vertragsparteien werden die unwirksame Vereinbarung durch eine wirksame ersetzen, die der Intention der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt.
c) Die Vertragsparteien stellen übereinstimmend fest, dass mündliche Nebenabreden nicht bestehen.

d) Zusätze oder Erklärungen der Mieterin auf Zahlscheinen gelangen infolge maschineller Bearbeitung nicht zur Kenntnis der Vermieterin. Derartige Zusätze und Erklärungen können daher von der Vermieterin auch nicht stillschweigend zur Kenntnis genommen werden. Die Mieterin erklärt ausdrücklich, sich nicht auf die stillschweigende Zustimmung der Vermieterin zu derartigen Zusätzen oder Erklärungen zu berufen.

e) Dieser Vertrag wird in zweifacher Ausfertigung errichtet, deren eine für die Vermieterin, die andere für die Mieterin bestimmt ist. Die Vertragsausfertigung für die Mieterin wird seitens der Vermieterin innerhalb von drei Tagen nach Eingang der unter Pkt. 16. und 17. genannten Kosten und Gebühren mittels eingeschriebenem Brief an diese übersandt bzw. nach Vereinbarung persönlich übergeben.

f) Jeder Vertragsteil erklärt für seine Leistung eine gleichwertige Gegenleistung erhalten zu haben. Weiters wird festgehalten, dass ein Wert der besonderen Vorliebe nicht entstanden ist.

g) Für alle Streitigkeiten aus diesem Mietvertrag ist jenes Gericht zuständig, in dessen Sprengel die Vermieterin ihren Sitz hat.

h) Die Vermieterin ist berechtigt, das Mietobjekt gegen vorherige Anmeldung zu den Geschäftszeiten zu besichtigen. Sofern es zur Verhütung von Schadensfällen notwendig oder tunlich ist, darf die Vermieterin oder dessen Beauftragter das Mietobjekt jederzeit öffnen oder betreten.

i) Der Mieterin werden für die Dauer des Mietverhältnisses die nachstehend angeführten Schlüssel treuhändig übergeben und sie verpflichtet sich, bei Mietende alle – auch etwa von ihr selbst nachgemachte Schlüssel – unentgeltlich zurückzustellen.
Wr. Neustadt, am …………………………

…………………….……….….………
……….…..……………………………
Für die Vermieterin
Für die Mieterin
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